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DOSSIER

FODERALE DENK- UND ORDNUNGSMODELLE

Ein historisch-systematischer Blick auf Deutschland

Der Fideralismus als Idee und Wirklichkeit sieht sich eingeklemmt
zwischen Heimatsehnsiichten und Wettbewerbsanforderungen, und
dies nicht erst seit der direktdemokratisch-populistischen Absage an
die Fusion der Bundeslinder Berlin und Brandenburg.

Robert Leicht hat den Zen-
tralkonflikt des zeitgenossischen deut-
schen Foderalismus zugespitzt in der
Formel, dass «der Zusammenhang zwischen
politischen Entscheidungen und der Verant-
wortung fiir die Folgekosten verschleiert
wird»'. Dies sei «der hohe Preis der Provin-
zialitit». Mit dem Hinweis, dass jede poli-
tische Organisationsform, die féderale wie
die zentralstaatliche, wohl ihren Preis hat,
ist dem Problem nicht beizukommen.

Vom Reichspartikularismus
zur Bundesrepublik

Der lange Weg vom Reichspartikularismus
des deutschen Mittelalters bis zu den
Foderalkonflikten zwischen den Bundes-
organen des ausgehenden 20. Jahrhunderts
lisst sich nicht auf eine einzige und schon
gar nicht auf eine einfache Formel brin-
gen. Am Anfang jedenfalls stand der Parti-
kularismus, den schon Tacitus bei seinen
Streifziigen durch die Stammesregionen
der Germanen bemerkt und kommentiert
hatte: Diese Leute seien bei aller Vielfalt
an Kultur, Recht und Lebensweise doch
beati et contenti. Aus dem Stammeswesen
erwuchs der Feudalpartikularismus und aus
ihm die Vielfalt der Auseinandersetzungen
zwischen Zentralgewalt und Partikularge-
walten als Dauerkonflikt des deutschen
Mittelalters und der frithen Neuzeit. Stin-
dische Freiheitsanspriiche gegen Konigs-
beziehungsweise Kaiserautoritit liessen im-
mer wieder neu nach einem Allgemeinen
Landfrieden — so 1495 — suchen und
nach regionalbildenden Einheiten wie
den Reichskreisen. Die Antworten blieben
stets tempordr. Das Heilige Romische
Reich Deutscher Nation war als Reich zu
gross und als Flickenteppich foderaler
Eigenbrétlereien zu eigensinnig, um wahr-
haft Bund zu werden.
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Die Konfessionsspaltung hat dem fode-
ral-partikularen Gedanken einen zusitz-
lich religios-theologischen Uberbau aufge-
stiilpt. Mentalititen entwickelten sich fort
und als somit lokal- und regionalspezifisch
weiter. Das Reich war Sinnbild eines Kul-
turféderalismus, besser: eines Gesinnungs-
foderalismus. Als solches blieb es jenes
verfassungsrechtliche Monstrum, von dem
Samuel Pufendorf 1667 gesprochen hat?.
«Die fiderativ verbindenden Strukturen des
Reiches», folgt man Thomas Nipperdeys
Analyse, «waren schwach, seine Kompeten-
zen gering; der Kaiser war als Kaiser sogar
in seinen Biindnisentscheidungen an den
Reichstag gebunden, der Reichstag durch
Organisation, Abstimmungsmodalitiiten (Ve-
torechte) und die vielen bestehenden Gegen-
sitze wenig handlungsfibig’» Auch jen-
seits des Dreissigjihrigen Krieges, dieser
eigentlich traumatisierenden Katastrophe
der Deutschen, blieb das Reich zwischen
Fiktion und Partikularismus auf eine Bank
gestreckt, an deren Enden bestindig ge-
zerrt wurde. Vom «Staatenverein» ist schon
damals gesprochen worden — klingt es
nicht fast wie der «Staatenverbund», den
heutzutage das Bundesverfassungsgericht
der Europidischen Union attestiert?

Mit dem «Deutschen Bund» von 1815
begann die neuzeitliche Suche nach einem
Ausgleich zwischen Partikularpolitik und
Zentralstaatsbildung. Die Machtfrage
wurde zum Kernthema der kommenden
Generationen. Die Stichworte belegen
dies: Fiir die einen lag in der Metternich-
schen Konzeption ein obrigkeitlich-re-
staurativer Foderalismus angelegt, der die
Parlamentarisierung und Demokratisie-
rung verhindern sollte; fiir die andern war
der Deutsche Bund die kulturadiquate
Antwort auf die noch immer unlésbare
deutsche Frage, die iiberdies spitestens seit
dem Dreissigjihrigen Krieg zu einem euro-
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piischen Problem der Machtbalance ge-
worden war. Der Deutsche Bund, so sah
Humboldr damals die Dinge, habe die Auf-
gabe, zu verhindern, dass aus Deutschland
ein Eroberungsstaat wiirde. Die biindische
Losung des Machtproblems in der Mitte
des Kontinents bei gleichzeitigem Aus-
gleich zwischen den partikularen Interes-
sen lebte «weniger durch institutionelle
Einheit als  durch  moralisch-politische
Einigkeit seiner Staaten», so Nipperdey.

In ihrem Windschatten setzte sich in-
dessen der Trend zur bundesstaatlichen
Struktur fort; «Bundesexekution» und
«Bundesintervention» lauteten die macht-
politischen Stichworte der damaligen Zeit.
Mit dem «Zollverein» wurde 1834 ein
«Bund im Bund» gebildet, der zum wirt-
schaftlichen Motor der spiteren Reichseini-
gung wurde.

Das nationale Ziel war der Bundesstaat,
doch angefochten blieb auch, jenseits von
Bismarck und Kaiser Wilhelm, ob dies ein
Bund der Fiirsten, Regierungen und Staa-
ten oder ein Bund der deutschen Vélker
sein sollte, ob er unitarisch oder foderal
gestaltet sein sollte. 1848 war der Versuch
gescheitert, einen bundesstaatlichen Na-
tionalstaat an die Stelle des staatenbiindi-
schen Deutschen Bundes zu setzen. Hinter
dem Dualismus «QOsterreich / Preussen»,
dieser sich selbst lihmenden Doppelhe-
gemonie, stand auch die Frage nach dem
Begriff und der Deutung des féderalen
Prinzips. «Foderal» galten damals die An-
hinger der grossdeutschen und das hiess
prodsterreichischen Losung. Constantin
Frantz und andere sahen — nicht unplausi-
bel — den staatenbiindischen Foderalismus
als einzig funktionsfihige Antwort auf die
Nationalititen- und Kulturenvielfalt Mit-
teleuropas. Preussen setzte sich durch, mit
einem neuartigen und eigenwilligen Kon-
zept «die national-unitarischen, die fodera-
tiven, die hegemonialen, die liberalen und
die obrigkeitlich-antiparlamentarischen Prin-
zipien» verbindend.

Preussen setzte sich durch, um am Ende,
wie wir wissen, sich selbst und Deutsch-
land zu zerstéren. Die Spannungen, die
zwischen dem deutschen Einheitsstaat und
dem foderalen Vielfaltsprinzip ohnehin
bestanden, konnten nicht auch noch die
dominante Position Preussens verkraften.
Sollte Preussen Motor der Einheitsbildung
sein, konnte es schwerlich féderales Ein-
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zelteil als gleiches Land unter gleichen
bleiben, wollte es geziigelter foderaler
Partner sein, musste es sein Fiihrungsbe-
wusstsein aufgeben. Der Spagat gelang
nicht — und war schon lingst vor dem so-
genannten Preussenschlag des Jahres 1932
zum Scheitern verurteilt. Steckt das heu-
tige Russland in einer dhnlichen Lage*?

Wihrend im Kaiserreich das Reich
«Kostginger der Linder» war, galten in der
Weimarer Republik infolge der Erzberger-
schen Reichsfinanzreform plétzlich die
Linder als «Kostginger der Republik».
Signifikant wurde dariiber hinaus die Kon-
troverse um Ort und Rolle der Linderver-
tretung. Gegen den Begriff «Reichsrat»
hatte Bismarck sich mit dem Begriff des
«Bundesrates» durchgesetzt, um die Zu-
stimmung der partikularen Linderinteres-
sen zu seinem Nationalstaat zu gewinnen.
Der Bundesrat blieb zugleich Bollwerk ge-
gen die Parlamentarisierung der deutschen
Politik und damit ein Dorn im Auge der
deutschen Demokraten — bis hinein in die
Diskussionen nach dem Zweiten Welt-
krieg, ob nicht im Grundgesetz vielleicht
ein Senat als zweite Kammer neben dem
Bundestag verankert werden sollte.

Mit dem Kaiserreich begann die Ge-
schichte des Kompetenzenkonfliktes zwi-
schen Bund und Lindern. «Ohbne den
mebrheitlichen Konsens der Gliedstaaten,
das heisst ihrer Regierungen», um noch
einmal den Historiker Nipperdey zu Wort
kommen zu lassen, «war das Reich
gesetzgebungsunfihig, ja letzten Endes
handlungsunfihig». Es klingt wie 1997!
Die Verfassung des Deutschen Reiches war
so angelegt, dass die Méglichkeiten der
Einzelstaaten, im Reich mitzuregieren,
gebunden waren an die Reichsregierung,
nicht an den Reichstag. Damit sollte eine
Parlamentarisierung des Reiches verhin-
dert, zumindest verzdgert werden. Die ver-
fassungsliberalen Kriifte hitten damals von
«Demokratiedefizit» sprechen konnen, so
wie dies in unseren Jahren die Anhinger
einer Stirkung der Rechte des Europii-
schen Parlaments Umstritten war
damals in Deutschland wie heute in
Europa, ob das «Demokratiedefizit» durch
die Stirkung der Gliedstaatenparlamente
oder des Zentralparlamentes ausgeglichen
werden sollte — wenn iiberhaupt.

Schon in der Weimarer Republik war
das unitarische Prinzip auf dem Vormarsch

tun.

SCHWEIZER MONATSHEFTE 77. JAHR HEFT 5

15



DOSSIER

gewesen, unter der nationalsozialistischen
Diktatur wurde es ebenso pervertiert wie
in der sozialistischen Diktatur der DDR.
Im Grundgesetz, mit kriftiger Nachhilfe
der westlichen Alliierten, die sich aber
durchaus auf originir deutsche Vorbilder
stiitzen konnten, wurde das Féderalprin-
zip als Grundbestimmung legitimer Staat-
lichkeit verankert. Aus Kultur-, Macht-
und Verfassungsfrage wurde ein Ord-
nungs- und das heisst Gewaltenteilungs-
beziehungsweise Kompetenzproblem. Bald
wurde daraus eine Realitit der Gewalten-
verschrinkung, ein kooperativer, mehr-
gliedriger Foderalismus. Der Bundesstaat
wurde so sehr verinnerlicht, dass die mei-
sten nurmehr von der «Bundesrepublik»
sprachen und «Deutschland» in der
Geschichtsfinsternis vergassen.

Wiedervereinigung und Uneinigkeit

Erst mit dem biirgerschaftlichen Aufbe-
gehren in der DDR wurden «Deutschland»
und der Begriff des Féderalismus wieder
zu gleichermassen emotional aufgeladenen
Begriffen des nationalen, regionalen und
lokalen Selbstverstindnisses. Die Vereini-
gung von 1990 vollzog sich unter dem
Dach des bewihrten Grundgesetzes als
Einheit in der Vielfalt der sogenannten
alten und neuen Bundeslinder. Mancher
Bindestrichstaat in Westdeutschland ist
Parvenii gegeniiber altehrwiirdigen Staats-
gebilden wie Sachsen! Nach der diktatori-
schen Zwangszentralisierung in den Jahr-
zehnten der «doppelten deutschen Diktatur-
erﬁz/;rung»5 war es nur zu naheliegend,
dass das freiheitliche Aufbegehren sich
auch in der Wiederentdeckung regio-
nalspezifischer und féderalismusfihiger
Identititsaspekte artikulierte. Die emotio-
nale Neustirkung des Foderalismus im
Sinne eines antizentralistischen Politikver-
stindnisses war indessen nur lebensfihig
aufgrund der Mechanismen einer Dauer-
alimentierung durch den nun gesamtdeut-
schen Zentralstaat. Dieser wurde in die
Solidarpflicht genommen und iiber ihn die
Biirger in der «alten» Bundesrepublik.
Damit war die Féderalismusfrage zu
einer Solidarfrage ganz im Sinne des anti-
ken Urverstindnisses von foedus gewor-
den. Fiireinandereinstehen: So lautete das
Begriindungscredo fiir den Solidaritits-
zuschlag und fiir ein gewaltiges Trans-
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aktionsprogramm finanzieller Ressourcen
von West nach Ost. Deutschland war in
eine Solidarititsaufgabe hineingeworfen,
die von den Westdeutschen abverlangen
musste, was diese und nur diese Ostdeut-
schen beim Neubeginn gesamtstaatlicher
Gemeinschaft gewihren konnten.

Die neuen finanz- und steuerpolitischen
Anforderungen an den Foéderalismus nach
der Vereinigung schienen den Bund zu
starken.
Kostgingern des Bundes und dieser zum
Kostginger der Sozialsysteme, um die Auf-
gaben, die ihm zugewachsen waren, zu
finanzieren. Der Rest ist bekannt. Ebenso
bekannt, wenngleich nicht immer von
allen Beteiligten zugegeben, ist die kom-
petenz- und machtpolitische Entwicklung
des Foderalismus
Jahre. Um noch einmal Robert Leicht zu
zitieren: «Von einem vitalen Foderalismus
kann nur noch begrenzt die Rede sein. Fiir
den schleichenden Verlust an echter Eigen-
verantwortung entschidigten die Linder
sich mit einer immer stirkeren Einrede in
die originiiren Belange des Bundes. Am deut-
lichsten wurde dies nach der Wiedervereini-
gung, als die Linder ihre Hand auch noch
auf die aussenpolitischen Prirogativen des
Bundes legten.» In dieser Hinsicht war bald
ein gesamtdeutscher Bewusstseinszustand
feststellbar!

Die Finanzverfassungs- wie iiberhaupt
die Verfassungsdebatte sind unterdessen
entweder beendet oder fiir die demokrati-
sche Informations- und Kommunikations-
kultur offenkundig zu kompliziert gewe-
sen, um sie im Zeitalter der Talkshow-
Demokratie fortzusetzen. Geblieben sind
Macht- und Kompetenzfragen, zuweilen
entlang der parteipolitischen Mehrheiten,
zuweilen entlang Bund-Linder-
Frontlinie, nicht immer entwirrbar im
Verhiltnis zwischen Taktik und Strategie.
Die Macht- und Kompetenzfragen zeigen
sich dabei weniger als Prinzipienstreitig-
keiten denn in publikumswirksamen Blok-
kadeversuchen, an denen das eine Mal die
Bundesregierung, dann wieder die iiber-
parteilich vereinigten Linderregierungen
beteiligt sind. Es geht um knappe Gelder,
und Mangelwirtschaften beférdern nun
einmal in besonderer Weise das Potential
fiir kaltes Hauen und Stechen, fiir Taktie-
ren und Muskelspiele. Uber aller Politik
ist vergessen worden: Der Bund und die

Die neuen Linder wurden zu

wihrend der letzten

einer
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Linder sind gemeinsam zu Kostgingern
ihrer Biirger geworden.

Konsensdemokratie

Der Politikwissenschaftler Arend Lijphart
hat sich um die Systematisierung der un-
terschiedlichen Typen der Demokratie ver-
dient gemacht. Ausgangspunkt war fiir ihn
die Gegeniiberstellung des Modells der
Mehrheitsdemokratie — das Westminster-
Modell — und der Konsensusdemokratie,
besser: der Verhandlungsdemokratie®. Die
Mehrheitsdemokratie setzt auf die Politik-
gestaltung durch eine Parlamentsmehrheit
und die aus ihr hervorgegangene Regie-
rung, die Verhandlungsdemokratie betont
die Machtteilung und das, was neudeutsch
«Einbindung aller politischen Kirifte»
heisst. Die Mehrheitsdemokratie sucht
Legitimitit durch Effizienz und Ent-
scheidungskraft zu erhalten, die Verhand-
lungsdemokratie strebt Legitimitit durch
Machtteilung und Mitbeteiligung an.
Beide Systeme kénnen auf die Spitze ge-
trieben werden und sich darin selbst ad ab-
surdum fiithren. Bezeichnend fiir Deutsch-
land ist, dass immer dann der Ruf nach
mehrheitsdemokratischen Elementen lau-
ter wird, wenn die Handlungslihmung der
Konsensdemokratie wieder einmal zu un-
ertriglich geworden ist. So darf man es
wohl fiir die neunziger Jahre behaupten.
Wo die Dezisionskraft des politischen
Systems insgesamt abnimmt, werden die
ausserparlamentarischen Krifte, die ge-
sellschaftlich Interessen-
gruppen michtiger und iibermiitiger in
der Vertretung ihrer
Forderungen — zum
Schaden des Anse-
hens der Politik und
des Verfassungsstaa-
tes. Prinzipielle An-
derungen im Ver-
fassungsgefiige — sei
es hinsichtlich der
Einfithrung  eines
mehrheitsbildenden
Wahlrechts, sei es
hinsichtlich einer
handlungsermégli-
chenden Straffung
der Kompetenzab-
grenzung zwischen

Bund und Lindern

organisierten
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— scheinen dennoch unrealistisch zu blei-
ben. Stattdessen hilt die Verschweizerung
der deutschen Politik an. Jenseits der oft
bejammerten, aber wenig bekimpften
Vollkaskomentalitit hat sie sich auch im
Staatsbewusstsein breit gemacht.

Aus dem Fiireinandereinstehen ist ein
Sichgegenseitigblockieren geworden. Die
Koordinierungskosten innerhalb dieses
Systems iiberwiegen immer mehr die ge-
stalterischen Wirkungskrifte, die das Sy-
stem zum Zwecke der dynamischen Wei-
terentwicklung von Staat und Gesellschaft
freisetzen kann. Die neue Modewelle des
subsidiiren Denkens hat zunichst keine
durchgreifende Abhilfe geschaffen. Denn
Subsidiaritit  funktioniert nur,
Kompetenzdelegation auch wirklich durch-
gefiithrt wird. Dies aber setzt machtpoliti-
sche Entscheidungen voraus, innerhalb
Deutschlands ebenso wie innerhalb der
Europidischen Union. Im Spinnennetz
von Europiischer Union, Bundesebene,
Linderhoheiten und Kommunalpolitik
herrscht heute Klirungsbedarf iiber die
entscheidungsermichtigende und -erleich-
ternde Zuweisung von Handlungsmanda-
ten und Kompetenzabgrenzungen. Anson-
sten wird die Idee des Foderalismus iiber
kurz oder lang zerrieben zwischen einem
iberperfektionierten Foderalismus inner-
halb Deutschlands und einem unfertigen
Foderalismus innerhalb der Europiischen
Union, die beide in ihrer jeweilig hand-
lungsgelihmten Wirksamkeit nur noch ein
Hase- und Igel-Spiel miteinander und ge-
geneinander veranstalten kénnen.

wenn

Aufgabenbewaltigungsfoderalismus

Nun soll gewiss das Kind nicht mit dem
Bade ausgeschiittet werden. Niemand wird
ernsthaft die Féderalidee als Synonym fiir
Gewaltenverschrinkung und Machttei-
lung und vor allem als Symbol der kultu-
rellen Vielfalt in Deutschland in Zweifel
ziechen. Aber eine Reformdebatte ist not-
wendig, wenn man will, dass das Bewihrte
auch bewahrungsfihig bleibt.

Der Weg vom Verwaltungsféderalismus
zum  Aufgabenbewiltigungsfoderalismus
hat erst begonnen. Er muss und wird poli-
tisch geprigt werden, und er wird zu
schirferen politischen Kontroversen fiih-
ren. Einen Vorgeschmack hat die Republik
schon erlebt. Die Repolitisierung des Fo-
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deralismus ist aber wohl der einzige Weg
zu seiner Stirkung durch Konzentration
auf das Wesentliche. Dazu gehért es auch,
Tabus zu brechen, die die sozialmarktwirt-
schaftliche Mentalitit in Verbindung mit
dem Credo von der flichendeckend zu
erreichenden egalisierenden Demokratisie-
rung heraufbefordert hat. An erster Stelle
ist wohl der grundgesetzlichen Fiktion von
der gebotenen «Einbeitlichkeit der Lebens-
verhiltnisse»’ im Bundesgebiet zu wider-
sprechen zumindest der Methode, die
angewendet wird, um dieses Ziel anzustre-
ben. Von den Spannungen zwischen die-
sem Postulat des Grundgesetzes und der
ebenfalls Bund und Lindern auferlegten
Pflicht, die Steuerbelastung des Einzelnen
nicht zu iiberstrapazieren, wird ohnehin
kaum gesprochen Das Postulat von der
«Einheitlichkeit der Lebensverhiltnisse»
hat aber auch im Verfassungsgefiige selbst
zu einer Umwertung des Leistungsbegriffs
gefiithrt. Es straft iiber den Finanzausgleich
die dynamischen Linder, ohne eine wirk-
lich konsequente Qualitits- und Effekti-
vititskontrolle bei den Profiteuren des
Finanzausgleichs einzufordern.

Noch immer kann sich mancher West-
staat hinter den ach so armen Ostlindern,
denen doch niemand Hilfe verwehren
darf, verstecken. Mit dem Verweis auf die
Postulate der Einheitlichkeit der Lebens-
bedingungen lisst sich die Debatte um die
Modernisierungskompetenz von Landes-
regierungen nur zu clever verschleiern.
Bald schon wird der Finanzausgleichs-
Limes aber nicht mehr entlang der alten
Ost-West-Grenze, sondern entlang einer
Nord-Siid-Grenze verlaufen. Dann wohl
werden 6stliche wie westliche Siidlinder
gemeinsam das Ungerechte an der Gerech-
tigkeitsidee des derzeitig praktizierten
Finanzausgleichs entdecken und den sozia-
listisch anmutenden Umverteilungsmecha-
nismus bekimpfen, mit dessen Hilfe das
Postulat von der «Einheitlichkeit der Le-
bensverhiltnisse» derzeit einzuldsen ge-
sucht wird.

Offenkundig ist die deutsche Diskus-
sion in die Debatte um die Zukunft der
EU eingespannt. Mit der Verankerung des
Subsidiaritdtsprinzips
Vertrag ist ein Weg des Neuausgleichs zwi-
schen den Entscheidungsebenen der EU
gewiesen worden, der erst schemenhaft in
seinen Konsequenzen fiir die Neubestim-

im Maastrichter
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Aus dem
Fireinander-
einstehen ist ein
Sichgegen-
seitigblockieren

geworden.

7 Grundgesetz Artikel
106 (3): «Deckungs-
bedirfnisse des Bundes
und der Lander sind so
aufeinander abzustim-
men, dass ein billiger
Ausgleich erzielt, eine
Uberlastung der Steuer-
pflichtigen vermieden
und die Einheitlichkeit
der Lebensverhéltnisse
im Bundesgebiet
bewahrt wird.»

mung von Kompetenz- und Dezisionsfra-
gen sichtbar geworden ist. Fiir Deutsch-
land stellen sich vor allem zwei Sachver-
halte, die innenpolitisch erst langsam
verinnerlicht werden. Zum ersten wird es
in der EU immer weniger moglich, von
«Europa» zu sprechen, ohne die prizisen
nationalen Eigeninteressen zu thematisie-
ren. Anders gewendet: Von Deutschland
her iiber «europiische Interessen» zu spre-
chen, kann nur bedeuten, den Konsens
mit den anderen Partnerlindern zu
suchen, denn das, was in Deutschland als
«europiisches Interesse» geschen werden
mag, muss es objektiv noch lange nicht
sein.

Zum zweiten ist Deutschland gut bera-
ten, den semi-theologischen Streit um die
finalité politique der Europiischen Union
abzubauen. Aus der deutschen Geschichte
ist hinlinglich bezeugbar, wie unterschied-
lich die Interpretationen des Begriffs «f6-
deral» sein konnen: Die einen denken ihn
zentralistisch, die anderen antizentrali-
stisch. So war es in der Geschichte der
Deutschen, so ist es bis heute in der Wirk-
lichkeit der Europidischen Union geblie-
ben. Auch hier gilt: Kompetenz- und Man-
datsfragen miissen so prizise wie moglich
bestimmt werden, dann wird die Europii-
sche Union Legitimitit durch Erfolg ge-
winnen und die optimale Form der Inte-
gration finden. Jeder weiss, dass die EU
heute eine Art konféderativer Féderation
ist, das Bundesverfassungsgericht hat vom
«Staatenverbund» gesprochen. Auch fiir
die EU ist daher die Suche nach einem
iiberzeugenden Aufgabenbewiltigungsféde-
ralismus die eigentliche Zukunftsfrage.

In Deutschland wie in der EU lautet
das zentrale Stichwort am Ausgang des
20. Jahrhunderts: Handlungsfihigkeit.
Die Grundfrage sollte lauten: Welche Auf-
gaben miissen mit welchen Mitteln der
Politik auf welcher Ebene gelost werden,
damit auch im 21. Jahrhundert das Ord-
nungsmodell des Féderalismus durch Ent-
wicklungsdynamik und Probleml8sungs-
kompetenz iiberzeugen kann? Wenn die
Debatte dariiber wieder politischer und
kimpferischer wiirde, in Deutschland wie
in der EU, konnte dies nur begriisst wer-
den. Denn darin erst zeigt sich Gestal-
tungswille, der in einer Zeit der Wirren
ebenso notwendig ist wie politischer

Fithrungswille. 4



	Föderale Denk- und Ordnungsmodelle : ein historisch-systematischer Blick auf Deutschland

